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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1981

Norm

ABGB §142 K

ZPO §502 Abs2 Z1 Ca1

Rechtssatz

Der auf § 142 ABGB beruhende Unterhaltsanspruch ist ein gesetzlicher Unterhalt im Sinne des § 502 Abs 2 Z 1 ZPO. Die

Frage des Wertes der Verlassenschaft im Sinne des § 142 ABGB betri:t den Anspruchsgrund, da es nämlich um die

Haftungsobergrenze geht und nicht um die Vermögensverhältnisse seines Nachlasses als eine der Grundlagen für die

Festsetzung der von der Verlassenschaft bzw nach deren Einantwortung vom Erben jeweils an den Berechtigten zu

leistenden Unterhaltsbeiträge. Die Beurteilung der entsprechenden Minderung des Unterhaltsanspruches des Kindes

im Sinne des dritten Satzes des § 142 ABGB ist hingegen eine Bemessungsfrage.
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